
Anlage 

Entwurf vom 27.06.2012 

 

 

Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung für die städtischen Kinder-
tageseinrichtungen 

 

 

Artikel 1 

 

Die Gebührensatzung zur Satzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen vom 
07.06.2006 (Amtliche Seiten Nr. 12 vom 16.06.2006) in der Fassung vom 03.12.2008 (Amtli-
che Seiten Nr. 25 vom 11.12.2008) wird wie folgt geändert: 

 

1. Nach § 3 wird folgender neuer § 4 eingefügt: 

 

„ § 4 Gebührenreduzierung für das letzte Kindergartenjahr 

(1) Für den Besuch einer Kindertageseinrichtung im letzten Kindergartenjahr, welches 
der Vollzeitschulpflicht nach Art. 35 f., 37 ff. des Bayerischen Gesetzes über das Bil-
dungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) unmittelbar vorausgeht, reduziert sich die 
nach § 3 dieser Satzung errechnete monatliche Gebühr ab 01.09.2012 um 50,00 
EUR, ab 01.09.2013 um bis zu 100,00 EUR. Die Höhe des Reduzierungsbetrags ist 
dabei auf die tatsächlich nach § 3 dieser Satzung errechnete Gebühr begrenzt. 

(2) Eine Zurückstellung vom Schulbesuch nach Art. 37 Abs. 2 BayEUG führt ab dem 
nächsten dem Zugangszeitpunkt des zurückstellenden Bescheids folgenden Monat 
bis zum Beginn des tatsächlich letzten Kindergartenjahres zu einer Unterbrechung 
der Gebührenreduzierung nach Abs. 1. Die bis zum Beginn dieser Unterbrechung 
gewährte Gebührenreduzierung ist nicht zurückzuerstatten. Die Gebührenschuldner 
haben die Kindertageseinrichtung, in der das betroffene Kind betreut wird, unverzüg-
lich über die Zurückstellung des Kindes nach Art. 37 Abs. 2 BayEUG zu informieren.“ 

 

2. Der bisherige § 4 wird § 5. 

3. § 5 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Gebühren für den Besuch einer Kindertageseinrichtung nach § 3 Abs. 1 dieser Satzung, 
wobei bei den Gebühren für das letzte Kindergartenjahr die Gebührenreduzierung nach § 4 
dieser Satzung zu berücksichtigen ist, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten ganz 
oder teilweise erlassen werden, wenn die Aufbringung der Mittel aus dem Familieneinkom-
men nicht zumutbar ist.“ 

4. Der bisherige § 5 wird § 6. 

 

Artikel 2 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

 


